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Die Entstehung einer Casinolandschaft in der Schweiz

Einige volkswirtschaftliche Überlegungen*

PATRICK DÜMMLER, JÜRG FURRER UND ALAIN THIERSTEIN**

Der schweizerische Casinomarkt ist in Bewegung. Am 1. April 2000 ist das neue Spielbankengesetz

in Kraft getreten. Die bisherigen Spielbanken können in dieser Form nicht mehr weiter geführt wer-

den; wer ab Herbst 2001 eine Spielbank betreiben will, braucht dazu eine neue Konzession.

Der Zweck des neuen Spielbankengesetzes ist es,

♦ einen sicheren und transparenten Spielbetrieb zu gewährleisten;

♦ Kriminalität und Geldwäscherei zu verhindern;

♦ sozial schädlichen Auswirkungen des Spielbetriebs vorzubeugen.1

Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) hat diese Kriterien weiter konkretisiert und

sie als Grundqualitäten bezeichnet. Wer diese Musskriterien nicht erfüllt, erhält keine Konzession.2

Mit dieser Regelung sollen die Akzeptanzprobleme, mit denen Casinos zu kämpfen haben, gemil-

dert werden. Nimmt man das Resultat der eidgenössischen Abstimmung vom 7. März 1993 als

Massstab (die Aufhebung des Spielbankenverbots wurde von 72.4% der Stimmenden gutgeheissen),

so ist die Akzeptanz von Spielcasinos in der Schweiz im Allgemeinen kein Problem. Insbesondere

die Geldwäscherei stellt aber gemäss VOX-Analyse in den Augen der Stimmenden eine ernst zu

nehmende Gefahr dar, die mit geeigneten Mitteln bekämpft werden muss. Die Problematik der

Spielsucht hält hingegen nur eine Minderheit der befragten Stimmbürger für bedeutend.3

                                                  
* Franz Jaeger hat, zusammen mit den Autoren dieses Aufsatzes, im Auftrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission den volkswirtschaftlichen Nutzen

der Gesuche um eine Casinokonzession beurteilt. In diesem Aufsatz wird aber nicht der Beurteilungsprozess thematisiert; vielmehr werden einige allge-

meine Überlegungen zum Casinomarkt in der Schweiz angestellt.
** Die Autoren danken Herrn Yves Rossier, Leiter des Sekretariats der Eidgenössischen Spielbankenkommission, für wertvolle Hinweise und Anregungen.
1 Art . 2 Abs. 1 SBG (B un de sge se tz  vo m 18.  Dez e mb er 19 98  ü b er Gl üc kssp i el e und  Spi e lb an k en ; SR  93 5. 5 2).
2 Vgl. ESBK (2000), S. 2ff.
3 Vgl. SCHLOETH/KLÖTI (1993), S. 23. Von den Befragten waren 68% mit dem Argument der Gegner „In den ausländischen Spielcasinos wird oft illegal

Mafia-Geld gewaschen, diese Möglichkeit sollten wir in der Schweiz nicht zulassen“ einverstanden. Den Argumenten „Es gibt zu viele Spielsüchtige in der

Schweiz, darum dürfen nicht auch noch Spielbanken erlaubt werden“ und „Der Bund sollte nicht Laster ... fördern und damit Geld verdienen wollen“

stimmten 30% bzw. 33% der befragten Stimmbürger zu.
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Neben der Erfüllung der Grundqualitäten sollen die Spielbanken auch einen vol kswir tschaft li chen

Nut zen schaf f en, der  an fol genden Kr i teri en gemessen wi r d:

♦ Auswirkungen auf den Tourismus;

♦ Auswir kungen auf  die öf fent l iche Hand ( i nsbesondere das St eueraufkom men); 

♦ Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt;

♦ Auswirkungen auf die angestammten Betriebe.4

Im vorliegenden Aufsatz wird geprüft, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen von den Spiel-

banken zu erwarten sind und ob per Saldo ein Nutzen resultiert. In einem zweiten Teil wird das ad-

ministrierte Vergabeverfahren, wie es in Art. 15f. SBG festlegt ist, untersucht und mit einer zwei-

stufigen Auktion als mögliche Alternative verglichen.

1. Volkswirtschaftliche Auswirkungen von Casinos

1.1 Die gesetzlichen Nutzenkriterien5

Casinos generieren einen mikro- und einen makroökonomischen Nutzen. Ersterer wird üblicherwei-

se als Summe der Konsumenten- und Produzentenrente interpretiert.6 Das Gesetz bzw. die Verord-

nung beziehen sich in erster Linie auf den makroökonomischen Nutzen, der auch in diesem Aufsatz

im Zentrum steht. Die Frage nach dem makroökonomischen Nutzen von Casinos hat einen „mer-

kantilistischen“ Hintergrund: Es soll möglichst wenig importiert und möglichst viel exportiert wer-

den, damit der grösste Teil der Wertschöpfung im Inland bleibt. Der Nutzen einer Spielbank ist also

umso grösser, je höher der Anteil der Arbeitskräfte, Kapitalgeber und Zulieferer ist, die aus der

Standortregion des Casinos stammen, und je mehr Spieldienstleistungen exportiert (d.h. von Perso-

nen von ausserhalb der Standortregion konsumiert) werden.

Bei den im Gesetz erwähnten Auswirkungen kann zwischen direkten und indirekten unterschieden

werden. Direkte Wirkungen aus dem Casinobetrieb sind die geschaffenen Arbeitsplätze und die

dadurch entstehenden Einkommen sowie die Steuerrückflüsse. Die indirekten Wirkungen ergeben

sich aus den Auswirkungen auf den Tourismus (zusätzliche Logiernächte ausserhalb des Casinos,

                                                  
4 Art. 2 Abs. 2 SBG; Art. 8 VSBG (Verordnung vom 23. Februar 2000 über Glücksspiele und Spielbanken; SR 935.521).
5 Die in der Verordnung genannten Kriterien des volkswirtschaftlichen Nutzens muss eine Spielbank, die sich um eine Konzession bewirbt, in einem Bericht

nachweisen (Art. 8 VSBG). Weitere Kriterien für einen positiven Nutzen sind z.B. das erhöhte Volkseinkommen und der positive Zuwanderungssaldo (mit

der Folge einer Erhöhung der Bodenpreise) in der entsprechenden Region.
6 Der Nutzen für die Anbieter – die Produzentenrente – unterscheidet sich nicht wesentlich von demjenigen in anderen Dienstleistungsmärkten. Der Nutzen

für die Nachfrager besteht in der individuellen Hoffnung, auf einen Schlag sehr reich zu werden, in der Spannung, in der Unterhaltung, im Erleben einer

mondänen Welt etc. (vgl. auch PRODUCTIVITY COMMISSION (1999), S. 15).
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zusätzliche Umsätze der Anbieter von anderen Tourismusattraktionen) und den Vorleistungen des

Casinos, sofern sie durch „Inländer“ erbracht werden (angestammte Betriebe als Zulieferer von Ge-

tränken und Nahrungsmitteln, Unterhalt, Reparatur etc.). Auch sie führen zu zusätzlichen Arbeits-

plätzen, Einkommen und Steuerrückflüssen. Schliesslich müssen auch die induzierten Wirkungen

durch den Multiplikator berücksichtigt werden.

Arbeitsmarkt

Dur ch di e Spi el banken wer den gesam tschwei zer isch 2‘ 000 - 2‘500 neue Ar bei tsplätze im Spielbe-

trieb (also ohne Annexbetriebe wie Bar, Restaurant, Hotel, Konferenzräume etc.) geschaffen. Eine

deutliche Belebung des Arbeitsmarkts ist höchstens in Einzelfällen zu erwarten, in der Regel wird

es sogar eher zu Engpässen kommen. Vor allem die Kaderstellen auf allen Stufen (Management,

Saalchef, Tischchef etc.) werden in einer ersten Phase von ausländischen Arbeitskräften besetzt

werden müssen, da es in der Schweiz keine casinospezifische Ausbildung7 und vor allem kaum

Fachleute mit der notwendigen mehrjährigen Berufserfahrung gibt. In den Annexbetrieben werden

insbesondere Personen aus dem Gastgewerbe eine Anstellung finden. In dieser Branche ist es tradi-

tionell eher schwierig, einheimisches Personal zu finden, was sich im hohen Anteil an ausländi-

schen Arbeitskräften zeigt.8

Tourismus

Die Förderung des Tourismus ist ein zentrales Ziel des Spielbankengesetzes. Die Glücksspielindu-

strie kann je nach Region und Grösse eine wichtige volks- und regionalwirtschaftliche Rolle aus-

üben.9 Casinos gelten heute als Attraktionspunkte der Tourismuswirtschaft. Bei Attraktionspunkten

handelt es sich um einzelne geographische Einheiten, Punkte und/oder geographisch klar begrenzte

Räume, welche die Touristen motivieren, während einer bestimmten Zeitspanne zu besuchen. Sie

bestehen aus einer Kombination von Betätigungsmöglichkeiten für Gäste, die in diesen Räumen

konzentriert werden.

I m S pi el bankengesetz si nd zwei  Art en von Casinos vorgesehen,  näml i ch A-Casinos (Grand Casinos)

und B-Casinos (Kursäle). A-Casinos sind grösser und können ein umfassendes Angebot an Tisch-

                                                  
7 Allerdings werden in der Schweiz Croupierschulen eröffnet (vgl. z.B. NZZ (2000b), S. 14).
8 Der Anteil betrug 1999 ca. 43%, verglichen mit ca. 25% in allen Wirtschaftssektoren (vgl. BFS ET AL. (2000): Schweizer Tourismus in Zahlen 2000. Bern.

S. 7).
9 Vgl. D’HAUTESERRE (1998) und SMERAL (1998).
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spielen und eine grosse Zahl von Glückspielautomaten anbieten.10 B-Casinos können drei Arten von

Tischspielen anbieten und höchstens 150 Glücksspielautomaten mit geringerem Verlust- und Ge-

winnpotential betreiben.11 Die Standorte von A-Casinos sollen Agglomerationsgebiete und der

grenznahe Raum, die Standorte der B-Casinos zum grösseren Teil die klassischen Tourismus-

Destinationen sein.12 Weil die B-Casinos relativ klein sind und auch kein Casino-Cluster in der

Schweiz vorgesehen ist, bilden Casinos in touristischen Gebieten keine Hauptattraktionen. Die ge-

setzlich vorgesehene Tourismusförderung beschränkt sich faktisch auf eine Erweiterung der beste-

henden Angebotspalette eines Tourismusorts. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Tour isten aus-

schli essli ch wegen des Casinos di e ent sprechende Desti nat ion besuchen.

Steuern

Die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand sind einer der Hauptzwecke des S pi el bankengesetzes. 

Die bisher igen Spiel banken unter lagen einer  vergl ei chsweise tiefen Steuerbelastung.13 Die neuen

Casinos müssen eine progressive Spielbankenabgabe von 40 bis maximal 80% des Bruttospieler-

trags14 entrichten, was Steuer ei nnahm en in der Höhe von 300 bis 450 Mio. CHF  ent spr echen dürfte.

Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu amerikanischen Casinos. Während dort die Steuerbela-

stung mit 6 bis 12% relativ tief ist, werden die Casinos in Europa wesentlich höher besteuert.15 Die

Spielbankenabgabe der A-Casinos fliesst in vollem Umfang in den Ausgleichsfonds der AHV.16 Bei

den B-Casinos kann der Standortkanton einen Teil der Abgabe, höchstens aber 40% für sich bean-

spruchen; der Rest kommt ebenfalls dem Ausgleichsfonds der AHV zugute.17

Für die Bestimmung des volkswirtschaftlichen Nutzens sind nicht nur die Spielbankenabgabe, son-

dern auch die weiteren Steuerrückflüsse aus dem Casinobetrieb (Einkommenssteuer der Angestell-

ten, Gewinn- und Kapitalsteuer; Steuern aus den indirekten und induzierten Wirkungen) relevant.

Dies gilt insbesondere für die Standortgemeinde. Allerdings machen die Spielbankenabgaben den

weitaus grössten Teil der Abgaben aus.

                                                  
10 Gemäss Art. 41 Abs. 1 VSBG kann das EJPD bestimmen, welche Art von Tischspielen das A-Casino betreiben darf. Die Zahl der Glücksspielautomaten ist

dadurch beschränkt, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen der Anzahl Tische und der Anzahl Automaten bestehen muss.
11 Art. 42 Abs. 2 und Art. 44 VSBG.
12 Vgl. EJPD (1999), S. 2.
13 Auf das Boulespiel wurde eine Bundessteuer von 25% des Bruttospielertrags erhoben. Die Spielautomaten unterlagen einer umsatzunabhängigen, jährli-

chen Gebühr, die kantonal unterschiedlich war.
14 Art. 41 Abs. 3 SBG. Der Bruttospielertrag ist die Kerngrösse der Casinos. Er ergibt sich aus den Spi el au sg ab en  de r Ku n de n ab z üg li c h de r ausbe z ah lt en 

Spi el ge win ne  un d en t sp ri c ht  d em Umsa t z in  a n de re n  B ra nc h en .
15 Vgl. auch THOMPSON (1998), S. 14f. und NZZ (2000a), S. 13.
16 Art. 90 VSBG.
17 Art. 43 SBG.
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Angestammte Betriebe

Die angestammten Betriebe stehen zu den Casinos in einem zweifachen Verhältnis: Einerseits ste-

hen sie zu ihnen in Konkurrenz (dies gilt etwa für Restaurants, Bars und Hotels, wenn im Casino

entsprechende Leistungen angeboten werden, für andere Unterhaltungsangebote wie Kino, Sport-

veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen etc.). Andererseits treten die angestammten Betriebe als

Zulieferer (Bauindustrie, weitere Lieferanten) auf; sie profitieren also vom Casino und generieren

die oben erwähnten indirekten Wirkungen. Wenn es den Casinos gelingt, zu Attraktionspunkten zu

werden, verdichten sich die Wirtschaftstätigkeiten, die der Casinoindustrie vor- und nachgelagert

sind (Clustering), genauso wie die fiskal-, regional- und sozialpolitischen Interessen der Standort-

gemeinden und des Konzessionsgebers. Von diesem Netzwerk können aber auch die angestammten

Konkurrenzbetriebe profitieren. Falls durch das Casino mehr Touristen in die Region kommen, wird

das Konkurrenzverhältnis entschärft, weil das Niveau der Erträge aus dem Tourismus in der Region

steigt. Die Konkurrenten des Casinos können zwar Marktanteile einbüssen, aber trotzdem ihren

Umsatz steigern.

1.2 Effekte, die den Nutzen tangieren18

Substitutionseffekt

Der Substitutionseffekt kommt dann zum Tragen, wenn die Dienstleistungen eines Spielcasinos vor

allem von der einheimischen Bevölkerung und von Touristen, die den Ort auch ohne Casino besu-

chen würden, in Anspruch genommen werden. Resultieren die Einnahmen des Casinos ausschliess-

lich aus Ausgaben dieses Kundensegments, dann wird innerhalb der Region nicht mehr Geld aus-

gegeben als ohne Casino und kein zusätzliches Einkommen geschaffen. Die Ausgaben weisen aber

eine andere Struktur auf: Ausgaben für Güter, Dienstleistungen und andere Spielaktivitäten (Lotto,

Toto, Pferderennen etc.) werden durch Ausgaben im Spielcasino substituiert. Ein hoher Substituti-

onseffekt bedeutet aber auch, dass ein zusätzlicher mikroökonomischer Nutzen geschaffen wird.

Die Konsumenten haben offenbar eine höhere Präferenz für das Gut „Glücksspiel“ als für die von

ihm substituierten Güter. Die Möglichkeit, in Casinos spielen zu gehen, erhöht das Nutzenniveau.

                                                  
18 Vgl. ROSE (1998), S. 31.
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Recapture-Effekt

Unter dem Recapture-Effekt versteht man die Fähigkeit der Casinos, ihre Kundschaft davon abzu-

halten, in anderen Casinos zu spielen bzw. – bei einer Neueröffnung – die Kunden ihrer Konkur-

renten zu akquirieren. Gemäss VOX-Analyse war das Recapture-Argument der wichtigste Grund

für die Zustimmung zum Glücksspielartikel: Die Schweizer sollen ihr Geld wenn schon in der

Schweiz und nicht im Ausland verspielen.19

Es gibt viele Casinos an der schweizerischen Grenze (Bregenz, Lindau, Konstanz, in der Umgebung

von Genf, Campione etc.). Damit die neuen schweizerischen Casinos tatsächlich einen Recapture-

Effekt erzeugen können, müssen sie in Bezug auf Grösse, Vielfalt der Spiele, Attraktivität etc. bes-

ser sein als ihre ausländischen Konkurrenten.20 Das Know-how zur Führung eines Casinos ist in der

Schweiz aber kaum vorhanden und muss zwangsläufig aus dem Ausland beschafft werden. Proble-

matisch ist dabei die Tatsache, dass die Geschäftspartner zum Teil die direkten ausländischen Kon-

kurrenten sind (z.B. Casino Austria; Société Touristique, Thermale et Hôtelière de Divonne etc.).

Marktsättigung

Obwohl in der Schweiz Spielbanken bisher grundsätzlich verboten waren, gab es im Jahr 2000 24

Kursäle, die einen Bruttospielertrag von ca. 300 Mio. CHF erwirtschafteten. Hinsichtlich des Pro-

Kopf-Bruttospielertrags liegt die Schweiz damit an der europäischen Spitze.21 Trotzdem gibt es ein

Steigerungspotential, nicht zuletzt wegen der Summen, die Schweizer bisher im Ausland verspielt

haben. Zudem gibt es in der Schweiz neben den ca. 2'400 Spielautomaten in den 24 Kursälen rund

6'000 weitere Automaten, die in Restaurants und anderen Lokalen stehen und deren Erträge nicht in

den 300 Mio. CHF enthalten sind. Damit weist die Schweiz pro Kopf auch die höchste Dichte an

Spielautomaten in Europa auf. Die 6'000 Glücksspielautomaten in Restaurants und anderen Lokalen

dürfen nach Ende März 2005 nicht mehr weiter betrieben werden.22 Brugger, Hanser und Partner

rechnen für das erste Betriebsjahr der neuen Casinos mit einem Marktpotential von 690 bis 760

Mio. CHF und für das fünfte Betriebsjahr von 850 bis 930 Mio. CHF.23 Mittelfristig kann man mit

6 A- und 17 B-Casinos rechnen.24 Geht man davon aus, dass ein A-Casino im Durchschnitt einen

                                                  
19 82% der befragten Stimmberechtigten erklärten sich mit dem Pro-Argument „Die Schweizerinnen und Schweizer verspielen Hunderte von Millionen

Franken pro Jahr in ausländischen Spielcasinos; dieses Geld sollte gescheiter in der Schweiz bleiben“ einverstanden (vgl. SCHLOETH/KLÖTI (1993), S. 23).
20 Vgl. auch ROSE (1998), S. ii, 19.
21 Vgl. BRUGGER, HANSER UND PARTNER (2000), S. 24f.
22 Art. 60 Abs. 2 SBG.
23 Vgl. BRUGGER, HANSER UND PARTNER (2000), S. 27.
24 Dies dürfte eher die obere Grenze sein. Wenn die Zahl der bewilligten Casinos kleiner ist, dann spielt das Problem der Marktsättigung eine noch geringere

Rolle.
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Bruttospielertrag von 75 Mio. CHF und ein B-Casino von 25 Mio. CHF erreicht, dann ergibt sich

ein gesamtschweizerischer Bruttospielertrag von ca. 875 Mio. CHF. Die Marktsättigung dürfte also

kein Problem sein.

1.3 Volkswirtschaftliche Kosten

Spielsucht

Die Spielsucht verursacht erhebliche volkswirtschaftliche (und auch persönliche) Kosten und kann

die positiven Auswirkungen der Casinos mehr als neutralisieren. Diese Kosten sind aber äusserst

schwierig zu schätzen, da sich viele Kostenbestandteile (z.B. Zerrüttung der Familie eines Spielers)

einer genauen Quantifizierung entziehen. Das National Opinion Research Center der University of

Chicago schätzt, dass pathologische Spieler jährliche soziale Kosten in der Höhe von 1'200 USD

und „Problemspieler“ solche von 715 USD pro Jahr verursachen. Die „lebenslangen“ sozialen Ko-

sten pro Spielsüchtigem betragen 10'550 USD bzw. 5'130 USD. Auf alle Spielsüchtigen bezogen

belaufen sich die sozialen Kosten in den USA auf 5 Mrd. USD jährlich bzw. 40 Mrd. USD lebens-

lang.25 Die australische Productivity Commission, welche die australische Regierung in Fragen der

mikroökonomischen Politik und der Regulierung berät und die erste unabhängige nationale Unter-

suchung über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des australischen Spielmarktes durchgeführt

hat, kommt in ihren Berechnungen auf weit höhere Werte. Die jährlichen Kosten pro Spielsüch-

tigem werden auf zwischen 6‘000 und 19'000 AUD (australische Dollar) veranschlagt, was jährli-

chen Kosten von insgesamt 1.8 Mrd. AUD bis 5.6 Mrd. AUD entspricht.26 Die Unterschiede sind

vor allem auf den breiteren Kostenbegriff der Productivity Commission zurückzuführen, in dem

nicht nur die sozialen Kosten, sondern auch die Kosten für den Spieler selbst und seine Familie ent-

halten sind.

Wird die Neuregelung des schweizerischen Spielbankenmarktes zu einem Spielsuchtproblem füh-

ren? Dazu gilt es zu bemerken, dass es bereits jetzt Spielsüchtige in der Schweiz gibt, die im Aus-

land oder auch in der Schweiz spielen und entsprechende Kosten verursachen.27 Wie im Abschnitt

über Marktsättigung erwähnt, weist die Schweiz pro Kopf den höchsten Bruttospielertrag und mit

8‘400 Automaten die höchste Dichte an Spielautomaten in Europa auf. Gesicherte Aussagen lassen

                                                  
25 Vgl. GERSTEIN ET AL. (1999), S. 52f.
26 Vgl. PRODUCTIVITY COMMISSION (1999), S. 32, 9.1.
27 In einer Studie von Bondolfi, Osiek, Aufrère und Ferrero wird die Zahl der pathologischen Spieler in der Schweiz auf 0.5 bis 1% geschätzt; vgl.

CANZIANI/FISCHER (2001), S. 101.
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sich zwar erst in einigen Jahren machen, gegen eine deutliche Verschärfung der Suchtproblematik

sprechen aber die folgenden Argumente:28

♦  Es wird behauptet, dass die Erweiterung des Casinoangebots auch eine Zunahme der Suchtge-

fährdung mit sich bringt.29 Dies ist im Prinzip richtig. Es ist aber zu berücksichtigen, dass durch

die Neuregelung des Casinomarktes das Angebot an Spielautomaten30 nur in einer Übergangs-

phase steigt, mittelfristig aber deutlich sinken wird. Kursäle, die keine Konzession erhalten, müs-

sen ihren Betrieb einstellen. Man kann davon ausgehen, dass in den 6 Casinos mit einer A-

Konzession je 300 Automaten und in den 17 B-Casinos höchstens je 150 Automaten stehen wer-

den.31 In der Schweiz wird es während der Übergangsphase also ca. 10‘400 Automaten geben, ab

Anfang April 2005 aber, wenn die Spielautomaten in Restaurants und anderen Lokalen nicht

mehr erlaubt sind, noch 4‘400 Automaten. Die Zahl der Spielautomaten wird also gegenüber

heute fast halbiert.

♦  Mit dem neuen Spielbankengesetz ändern sich auch die Rahmenbedingungen. Die Spielautoma-

ten in Restaurants, Bars und Spielsalons sind mehr oder weniger frei zugänglich, in den neuen A-

und B-Casinos gibt es hingegen geset zl ich vor geschri ebene Zutr it t sbeschr änkungen. 32 Gegen die

S pi el sucht  sieht die Spielbankenverordnung in den Artikeln 35ff. weitere Massnahmen vor. In

diesen Bestimmungen sind u.a. Erfahrungen aus dem Ausland eingeflossen – vor allem die Vor-

schläge der National Gambling Impact Study Commission (NGISC), die 1996 vom amerikani-

schen Kongress damit beauftragt wurde, die sozialen und ökonomischen Auswirkungen des

Glücksspiels in den USA zu unter suchen. 33 Di e Gesuchst el ler sind zudem  verpfl i chtet,  ei n Sozial-

konzept vor zulegen, das von ei ner  E xper t engr uppe im  Auft r ag der  ES BK gepr üf t  wird.

Lärm

Dur ch den Casinobetr ieb wir d auch Lär m,  insbesonder e Ver kehrslärm ,  ver ursacht. Die Kunden wer-

den vor allem abends und in der Nacht spielen und nur zu einem sehr geringen Teil mit öffentlichen

Verkehrsmitteln anreisen. Gegen diese negativen Externalitäten müssen Vorkehrungen getroffen

werden. Allerdings ist es primär die Aufgabe der bestehenden Gesetze (Baugesetze, Raumplanung,

                                                  
28 Diese Argumente beziehen sich nur auf das Spielen in konzessionierten schweizerischen Casinos, nicht aber auf Spiele in ausländischen Casinos, im

Internet oder in illegalen Casinos.
29 Vgl. CANZIANI/FISCHER (2001), S. 101 und NZZ (2001a), S. 101.
30 In den neu konzessionierten A- und B-Casinos sind allerdings auch die international gängigen Tischspiele erlaubt. In den bisherigen Kursälen war nur

Boule, eine einfachere Version von Roulette, zugelassen.
31 Zu der Zahl der konzessionierten Casinos vgl. Fussnote 24.
32 Art. 21 SBG.
33 So z.B. Sozialkonzept, entsprechende Ausbildung des Personals, Zusammenarbeit mit einer Suchtprävent io nsste ll e un d ei n er Th erap ie e in ri c ht un g,  sel bstb e -

a nt ra gt e  Spi e lspe rre n et c . (v gl .  Art .  3 5ff.  VSBG un d NGISC (1999), S. 4.19f.).
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Lärmschut zver or dnung et c. ),  di ese Probl em e ber eit s in der Planungs- und Bauphase zu vermeiden.

Wenn – was ökonomisch sinnvoll ist – die Externalitäten internal isiert ,  d.h.  den Ver ur sachern ange-

l astet wer den, entst ehen keine sozial en Kosten.

Kriminalität

Gemäss einer vom NGISC in Auftrag gegebenen empirischen Untersuchung sind bei der Eröffnung

von Casinos insgesamt keine signifikanten Änderungen von gewalttätigen Verbrechen zu verzeich-

nen.34 Gazel hingegen rechnet mit einer Zunahme der Kriminalität um 6.7% und führt dies darauf

zurück, dass Orte mit vielen Personen, die viel Bargeld auf sich tragen, ein idealer Nährboden für

Verbrechen sind.35 Gemäss der Productivity Commission gibt es in Australien keine Belege dafür,

dass durch die Casinos die Kriminalität gestiegen ist.36

Die Voraussetzung für eine wirksame Einschränkung der Kriminalität sind strenge Gesetze, die

auch durchgesetzt werden. Aber auch die Rechts- und Finanzstruktur der Casinos spielt eine wichti-

ge Rolle. Casinos, die als grosse Publikumsgesellschaften organisiert sind, unterliegen erfahrungs-

gemäss weniger der Gefahr der Geldwäscherei und der Unterwanderung durch kriminelle Orga-

nisationen.37

Mangelnde inländische Konkurrenz

Eine eingeschränkte Konkurrenz zwischen den Casinos schmälert den volkswirtschaftlichen Nut-

zen. „One of the major reasons for ... negative impacts is the strategy of the monopolistic or oli-

gopolistic market structure chosen by the new jurisdictions. These market structures resulted in low

ratios of nonlocal to total visitors and high ratios of casino profits to total revenues.“38 Problema-

tisch sind also der höhere Substitutionseffekt und die zu hohen Gewinne. Durch die Regulierung der

Standorte der schweizerischen Casinos (vgl. Abschnitt 2.4) ist die Gefahr, dass die Konkurrenz ein-

geschränkt wird, sehr gross.39 Aus regionalpolitischen Gründen wird kein Cluster, sondern eine

räumliche Verteilung der Casinos angestrebt. Auf diese Weise wird ein zentrales Element der Kon-

kurrenz zwischen Casinos – die räumliche Nähe – ausgeschaltet. Die Konkurrenz wird aber auch

                                                  
34 Vgl. GERSTEIN ET AL. (1999), S. x, 70. Die gewalttätigen Verbrechen beziehen sich auf öffentliche Sicherheit von Personen und Eigentum. Nicht gewalttä-

tige Verbrechen, also Wirtschaftsverbrechen wie Betrug und Unterschlagung sowie kleinere Verbrechen konnten statistisch nicht analysiert werden.
35 Vgl. GAZEL (1998), S. 80.
36 Vgl. PRODUCTIVITY COMMISSION (1999), S. 29, 10.3ff.
37 Vgl. ROSE (1998), S. 24 und EADINGTON (1998), S. 58.
38 GAZEL (1998), S. 83.
39 Diese Einschränkung der Konkurrenz gilt nur zwischen inländischen Spielbanken, aber selbstverständlich nicht gegenüber ausländischen, insbesondere

grenznahen Casinos.
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wegen der Gefahr der Geldwäscherei eingeschränkt. Spielbanken mit Renditeproblemen sind anfäl-

liger auf Schwarzgelder. Um den Spielbanken eine angemessene Rendite zu ermöglichen, werden

deshalb regionale Monopole geduldet. Die Verkehrsinfrastruktur ist jedoch – vor allem im schwei-

zerischen Mittelland – gut ausgebaut, so dass die (zeitliche) Distanz zwischen den Casinos zu ge-

ring ist, um einen absoluten Konkurrenzschutz zu bilden.

1.4 Fazit zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Casinos

Eine Übersicht über Nutzen und Kosten von Casinos für die regionale Wirtschaft gibt Tabelle 1.40

Die direkten Wirkungen sind in Punkt 1a) (Löhne und Gehälter, Steuern, Gewinne) enthalten, die

indirekten teilweise in Punkt 1a) sowie in Punkt 1b). Der Substitutionseffekt zeigt sich in den

Punkten 2a) und 2b). Touristen, welche die Region auch ohne Casino besuchen würden, und Ein-

heimische bringen keine oder nur geringe Mehreinnahmen. Deshalb muss dieser Betrag von den

positiven Wirkungen abgezogen werden, um den gesamten makroökonomischen Nutzen zu berech-

nen.

Eine Quantifizierung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Casinos in der Schweiz ist schwierig,

da dieser Markt noch gar nicht besteht. Deshalb werden Resultate aus dem Ausland, namentlich den

USA und Australien, herangezogen. Allerdings ist es auch in den bereits bestehenden Märkten mit

besseren Daten, die mit raffinierteren statistischen Methoden analysiert werden können, nicht ein-

fach, den Nutzen zu bestimmen. Gemäss Rose, der im Auftrag der amerikanischen NGISC in einer

„Meta-Untersuchung“ verschiedene Studien über die ökonomischen Auswirkungen von Casinos

analysiert und bewertet hat, generieren Casinos in praktisch jedem Fall einen ökonomischen Netto-

nutzen für den Standort.41 Dabei lässt er aber die Problematik der sozialen Kosten und der Kri-

minalit ät  expl izit  unberücksichti gt . Schwi eri ger wir d die Abschätzung denn auch, wenn diese Kosten

in die Kalkulation mit einbezogen werden. Die NGISC kommt zum Schluss, „... that it is currently

impossible to obtain even a rough approximation of a true cost-benefit calculation concerning the

economic impact of legalized gambling.“42

                                                  
40 In Anlehnung an GAZEL (1998), S. 70, 72.
41 ROSE (1998), S. iv: „A new casino, of even limited attractiveness and placed in the market that is not already saturated, will yield positive economic bene-

fits on net to its host economy.“
42 NGISC (1999), S. 7.29.
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Tabelle 1: Positive und negative Wirkungen von Casinos

1. Positive Wirkungen

a) Casino • Löhne und Gehälter der Angestellten.

• Kauf von Gütern und Dienstleistungen bei einheimischen Anbietern (z.B.
Vorleistungen, Werbung, Versicherung, Bau, Unterhalt etc.).

• Steuern.
• Gewinne, die in der Region bleiben.
• Weitere direkte Ausgaben innerhalb der regionalen Volkswirtschaft.

b) Auswärtige
Besucher

• Ausgaben ausserhalb des Casinos (Übernachtung, Essen, Trinken, Einkäu-
fe, andere Tourismusattraktionen).

• Lokale Transportdienstleistungen.
• Weitere indirekte Ausgaben innerhalb der regionalen Volkswirtschaft.

c) Recapture-Effekt • Spielausgaben von Touristen und einheimischen Spielern, die vorher aus-
wärts gespielt haben bzw. ohne Casino auswärts spielen würden.

2. Negative Wirkungen

a) Einheimische
Spieler

• Casinogewinne, die aus Verlusten der einheimischen Spieler entstehen
(Substitution).

• Ausgaben innerhalb des Casinos (Essen, Trinken, Einkäufe etc.).

b) Touristen, die den
Ort auch ohne Ca-
sino besuchen
würden

• Casinogewinne, die aus Verlusten dieser Touristen entstehen.
• Ausgaben dieser Touristen innerhalb des Casinos (Essen, Trinken, Einkäu-

fe etc.).

c) Öffentliche Hand
(schliessen Ausga-
ben unter d) z.T.
aus)

• Regulierung und Überwachung des Casinos.
• Zusätzliche Ausgaben für Polizei, Strafverfolgung und -vollzug.
• Infrastruktur und öffentliche Lärmschutzmassnahmen.
• Weitere Ausgaben der öffentlichen Hand.

d) Anwohner (nicht
internalisierte neg.
Externalitäten)

• Zusätzliche Ausgaben für Schutz (Alarm, Bewachung).
• Zusätzliche Ausgaben wegen Verbrechen gegen Personen und Eigentum.
• Zusätzliche Ausgaben für Lärmschutzmassnahmen.

e) Sucht • Zusätzliche Ausgaben wegen Spielsucht.

Ähnlich ist die Einschätzung der australischen Productivity Commission. Sie gibt zwar einen Betrag

an, dieser weist jedoch eine enorme Bandbreite auf, die von einem Nettonutzen in der Höhe von 4.3

Mrd. AUD bis zu Nettokosten von 1.2 Mrd. AUD reicht.43 Gazel kommt in seiner Untersuchung, an

die sich die oben aufgeführte Tabelle 1 anlehnt, zum Schluss, dass die Casinos im Staat Wisconsin

                                                  
43 Vgl. PRODUCITVITY COMMISSION (1999), S. 3, 31f. Als Nettonutzen wurde die Differenz zwischen den Kosten der Spielsucht (1.8 bis 5.6 Mrd. AUD) und

der Konsumentenrente plus Steuereinnahmen (4.4 bis 6.1 Mrd. AUD; die anderen Formen des makroökonomischen Nutzens wurden nicht berücksichtigt)

genommen. In diesen Werten sind nicht nur die Auswirkungen von Casinos, sondern auch von Lotto und Lotterien, Sportwetten etc. enthalten. Lotterien

weisen dabei einen klaren Nettonutzen auf, während Spielautomaten und Wetten per Saldo eher Kosten verursachen.
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einen Nettonutzen von ca. 190 Mio. USD generieren (bei positiven Wirkungen von 1.41 Mrd. USD

und negativen Wirkungen von 1.22 Mrd. USD) und im Staat Illinois Nettokosten von ca. 290 Mio.

USD (bei positiven Wirkungen von 1.90 Mrd. USD und negativen Wirkungen von 2.19 Mrd.

USD).44 Allerdings lässt er den Recapture-Effekt (Punkt 1c in Tabelle 1) unberücksichtigt, wodurch

der tatsächliche Nutzen unterschätzt wird.

Sowohl für einen Nettonutzen wie auch für Nettokosten lassen sich also Argumente und empirische

Belege anführen. Wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Überträgt man die ausländischen Re-

sultate auf die Schweiz, dann kann man vorsichtig optimistisch davon ausgehen, dass Casinos ins-

gesamt einen positiven volkswirtschaftlichen Nutzen schaffen werden. Den entscheidenden Faktor

bilden dabei allerdings die sozialen Kosten.45 Ob die schweizerischen Casinos per Saldo einen Nut-

zen schaffen, hängt also vor allem von der Wirksamkeit des Sozialkonzepts gemäss Art. 35ff.

VSBG ab.

Weitere problematische Faktoren für den schweizerischen Casinomarkt sind:

♦  die eingeschränkte inländische Konkurrenz, die zu einem zu hohen Substitutionseffekt und zu

hohen Gewinnen führen kann.

♦  das mangelnde Know-how (das qualifizierte Personal für die operative und die Managementtä-

tigkeit dürfte den Engpassfaktor bilden), das aus dem Ausland beschafft werden muss und vor

allem von den direkten Konkurrenten geliefert wird. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Re-

capture-Effekt vermindert wird.

2. Die Vergabe von Konzessionen zum Betrieb eines Casinos

2.1 Zw ei mögliche V ergabeve rfahr en: Be auty-Conte st und A uktion

Wenn Konzessionen bzw. allgemein knappe Ressourcen neu zu allozieren sind, kann grundsätzlich

zwischen zwei Vergabemechanismen gewählt werden: dem Beaut y- Contest und der  Aukt ion.  Beide

Ansät ze soll en das Probl em der I nf ormationsasymmetrie zwischen dem Konzessionsgeber und den

Gesuchstellern lösen und sicherstellen, dass – im Idealfall – die besten Gesuche ausgewählt werden.

Beim Beauty-Contest legt die öffentliche Hand auf administrativem Weg Kriterien für die Vergabe

der Konzessionen fest. Die Konzessionsnachfrager müssen dabei Gesuche, welche die geforderten

Informationen enthalten, einreichen und eine Bearbeitungsgebühr leisten. Diese Dossiers werden

                                                  
44 Vgl. GAZEL (1998), S. 75ff.
45 Vgl. auch NGISC (1999), S. 7.29.
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von der Entscheidungsinstanz bzw. von beigezogenen Experten geprüft und mit den Anforderungen

des Kriterienkatalogs verglichen. Die Konzessionen werden an diejenigen Gesuchsteller vergeben,

welche den Kriterienkatalog bestmöglichst erfüllen, wobei dieses Verfahren auch einen gewissen

politischen Spielraum offen l ässt . Die Vor-  und Nacht ei le des Beaut y- Contest si nd aus Tabel le 2 er -

sicht lich.46

Tabelle 2: Vor- und Nachteile des Beauty-Contest

Vorteile des Beauty-Contest Nachteile des Beauty-Contest

• Das Verfahren ist bekannt, weit verbreitet und
akzeptiert.

• Die geschickte Auswahl des Kriterienkatalogs
kann eine staatlich abgesicherte Allokation der
knappen Ressource gewährleisten.

• Der Informationsbedarf und –aufwand ist für
die Entscheidunginstanz viel höher als bei der
Auktion.

• Wegen der Informationsasymmetrie haben die
Gesuchsteller einen Anreiz, strategisch zu han-
deln und zu optimistische Angaben zu ma-
chen.47

• Die Zahlungsbereitschaft der Gesuchsteller ist
nicht bekannt.

• Die teilweise herrschende Intransparenz bei der
Beurteilung kann für politische und kommer-

zielle Beeinflussungsversuche ausgenützt wer-
den (Lobbyismus).

• Der Beauty-Contest favorisiert eher etablierte
Gesuchsteller, die bereits in der Vergangenheit
erfolgreich waren.

Im Gegensatz zum Beauty-Contest erfolgt bei der Auktion die Vergabe der Konzessionen nicht

administrativ, sondern über den Markt. Die Bewerber geben Informationen preis, indem sie eine

bestimmte Zahlungsbereitschaft signalisieren. Es wird davon ausgegangen, dass der Bieter mit der

höchsten Zahlungsbereitschaft den höchsten Nettonutzen aufweist. Deshalb erhalten diejenigen Ge-

suchsteller eine Konzession, welche dafür den höchsten Preis zu zahlen bereit sind.48 Die Vor- und

Nachteile von Auktionen lassen sich Tabelle 3 entnehmen.

                                                  
46 Für die Vor- und Nachteile des Beauty-Contest bzw. der Auktion in Bezug auf die Vergabe von Frequenzbändern vgl. RADIOCOMMUNICATIONS AGENCY

(2000).
47 Diese Informationsasymmetrie wird aber abgeschwächt, indem die Qualität indirekt, nämlich durch einen Quervergleich der Gesuche, überprüft werden

kann.
48 Eine Auktion verfolgt zwei Ziele: Erstens das beste Gesuch auszuwählen und zweitens die Rente des Casinobetreibers mindestens teilweise abzuschöpfen.

Auf den zweiten Punkt wird im Weiteren nicht mehr eingegangen.
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Beide Vergabemechanismen weisen also mithin Vor- und Nachteile auf. Es ist anhand der Charak-

teristika der zu verteilenden Ressource zu entscheiden, welches Verfahren zur Anwendung kommen

soll.

Tabelle 3: Vor- und Nachteile von Auktionen

Vorteile von Auktionen Nachteile von Auktionen

• Die Selektion der Konzessionsnehmer ist
offen, nicht diskriminierend und transpa-
rent.

• Die knappe Ressource erhalten diejenigen
Bieter, welche dafür die höchste Zahlungs-
bereitschaft signalisieren und die Ressource

bzw. die Konzession am effizientesten nut-
zen können.

• Der Preis für die Konzession wird durch
den Markt bestimmt und muss nicht von der
öffentlichen Hand festgelegt werden.

• Neue Marktteilnehmer erhalten die gleiche
Chance wie etablierte Unternehmen.

• Die Zahl der Bieter muss die Zahl der Konzessio-
nen übersteigen.

• Die Auswahl der optimalen Auktionsart und die
Organisation der Auktion bedingen eine sehr sorg-
fältige Vorbereitung seitens der öffentlichen
Hand.49

• Die Theorie der Auktion geht von einem rationa-
len Menschenbild aus, eine Prämisse, die in der
Realität nicht immer gegeben ist: Die Zahlungsbe-
reitschaft der Bieter hängt grösstenteils von den
erwarteten Gewinnen aus der Nutzung der Kon-
zession ab. Sind die Erwartungen verzerrt, dann
kommt es zu Ineffizienzen. Unter diesen Um-
ständen erhalten diejenigen Bieter die Konzession,
welche den Gewinn am meisten überschätzen und
für die Konzession einen zu hohen Preis bieten
(winner’s curse).50

2.2 Modell zur Beurteilung der Vergabeverfahren von Konzessionen

Im Folgenden wird ein einfaches Modell vorgestellt, mit dem die Vergabe von Konzessionen aus

marktwirtschaftlicher Sicht beurteilt werden kann. Es gilt allerdings anzufügen, dass sich diese

Überlegungen auf die spezifische ex-ante Situation in einem Land beziehen. Dies bedeutet unter

anderem, dass erstens keine einheimischen Erfahrungen mit der Qualität von Entscheidungen über

Standorte vorliegen. Zweitens existieren bisher noch keine Rückschlüsse darüber, wie Konzessi-

onsnehmer ihr betriebswirtschaftliches Geschäftsmodell dynamisch an die sich präsentierende Kon-

kurrenzlage anpassen.

                                                  
49 Für die verschiedenen Arten der Auktion vgl. RASMUSEN (1989), S. 294 ff. und KLEMPERER (2000).
50 Zu weiteren Ausführungen zum „winner’s curse“ vgl. THALER (1994).
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Für die Vergabe, sei es administrativ wie im Beauty-Contest oder mittels einer Auktion, spielen drei

Entscheidungsvariablen eine Rolle, die verschiedene Freiheitsgrade (von 0 bis max.) aufweisen

können (vgl. Abbildung 1):

♦ die Wahl der Anzahl Casinos (d.h. der Anzahl Konzessionen);

♦ die Wahl des Standorts;

♦ die Wahl der Betreibergesellschaft.

Abbildung 1: Entscheidungsvariablen und Freiheitsgrade bei der Vergabe von
Casino-Konzessionen

Je nach gewählter Vergabeart ist der Wert, d.h. der Freiheitsgrad der drei Entscheidungsvariablen

höher oder tiefer. Beim Nullpunkt wird die Entscheidung über die Anzahl der Casinos, die Wahl der

Standorte sowie des Betreibers ausschliesslich durch die öffentliche Hand in einem administrativen

Verfahren (Beauty-Contest) vorgenommen. Das Maximum an Freiheitsgraden wird erreicht, wenn

die Zuteilung aller drei Variablen vollständig dem Markt überlassen wird (vollkommene Marktlö-

sung). Dies würde bedeuten, dass jede Betreibergesellschaft unbeschränkt viele Casinos an jedem

Standort eröffnen darf. Für die Auktionslösung muss aber die Anzahl der Konzessionen vor dem

Bietverfahren festgelegt sein, weil sonst eine Auktion nicht sinnvoll durchgeführt werden kann.51

Ebenso muss auch der Standort für die zu ersteigernde Lizenz schon vorher bekannt sein, da unter-

Wahl des Standorts

Wahl der
Betreiber-

gesellschaft

Wahl der Anzahl
Casinos

0

max.
Freiheitsgrad

max.
Freiheitsgrad

max.
Freiheitsgrad

vollkommene
Marktlösung

AuktionBeauty-Contest
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schiedliche Casinostandorte unterschiedlich attraktiv sind und die Gebote entsprechend höher oder

tiefer ausfallen. Der Punkt für die Auktion ist deshalb nicht mit der vollkommenen Marktlösung

identisch.

2.3 Das durchgeführte Vergabeverfahren gemäss Spielbankengesetz

Die Gesuche für eine A- oder B-Konzession zum Betrieb eines Casinos mussten zwischen dem 1.

April 2000 und dem 30. September 2000 bei der Eidgenössischen Spielbankenkommission zuhan-

den des Bundesrates eingereicht werden.52 Die ESBK überprüfte die eingereichten Gesuche hin-

sichtlich der Erfüllung der eingangs erwähnten Kriterien (Sicherheit und Transparenz des Spielbe-

triebs; Rentabilität, um der Geldwäscherei vorzubeugen; Konzept gegen die sozial schädlichen

Auswirkungen; volkswirtschaftlicher Nutzen) und stellte dem EJPD zuhanden des Bundesrates ei-

nen Antrag, welche Gesuche eine Konzession erhalten sollen und welche nicht. In einer ersten Tria-

ge am 16. Mai 2001 hat der Bundesrat 22 Gesuche abgelehnt. Es handelte sich dabei um Gesuche,

welche wesentliche gesetzliche Kriterien nicht erfüllt haben oder den Gesuchen der direkten Kon-

kurrenten in der gleichen Region deutlich unterlegen waren.53 Letzteres gilt für Standorte mit sehr

vielen Gesuchen wie die Agglomeration Zürich und die Stadt Fribourg. Im Herbst 2001 wird der

Bundesrat abschliessend und ohne Rekursmöglichkeit über die Erteilung der Konzessionen an die

41 restlichen Gesuchsteller entscheiden.54

2.4  Vergleich des durchgeführten Vergabeverfahrens mit einer zweistufigen
Auktion

Beauty-Contest und Auktion stellen zwei „reine“ Lösungen dar. In der Praxis werden meistens

Mischformen angewendet. So enthält das im Spielbankgesetz festgelegte Verfahren zwar v.a. Ele-

mente des Beauty-Contest, aber auch Teile einer Marktlösung. Die Wahl der Betreibergesellschaf-

ten und die Wahl der Anzahl der Konzessionen erfolgte nach rein administrativ festgelegten Kriteri-

en in einem Beauty-Contest. Die Wahl der Standorte hingegen wurde nicht administrativ festgelegt,

sondern grösstenteils den Gesuchstellern überlassen. Die einzige administrative Einschränkung be-

                                                                                                                                                                        
51 Neben der Auktion und dem Beauty-Contest gibt es auch andere Vergabemechanismen, die keine maximale Zahl der Konzessionen festsetzen, so z.B. die

polizeiliche Überprüfung der Gesuchsteller in Nevada. Wenn die – sehr strengen – Bedingungen erfüllt werden, erhält man eine Konzession. Zur Kontrolle

der Einhalt un g de r B ed i ng un ge n  a uc h  n ac h der Ko nz essi o nsert ei lu ng  si nd  in  j ed e m C asin o meh re re Be amt e st a ti oniert.
52 Für Gesuche um eine B-Konzession von Kursälen, welche bereits über eine Boulespielbewilligung verfügten, verlängerte sich diese Frist gemäss Art. 61

Abs. 2 SBG bis zum 31. März 2001.
53 Vgl. ESBK (2001) und NZZ (2001b), S. 13.
54 Gemäss Art. 16 Abs. 1 SBG.
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stand darin, dass der Bundesrat eine Einteilung der Schweiz in neun Regionen vornahm und pro

Region einen Richtwert von zu bewilligenden A- und B-Casinos festlegte.55 Dieses Verfahren hatte

den Vorteil, dass durch den Bundesrat als Entscheidungsorgan bestimmte, politisch und regio-

nalwirtschaftlich motivierte Wünsche weitgehend berücksichtigt werden konnten:

♦  Die regionale Kontingentierung der B-Casinos trägt den regional- und tourismuspolitischen Ab-

sichten der Kantone Rechnung.

♦ Der Beauty-Contest unter den Betreibergesellschaften hat v.a. zum Ziel, die rechtliche Seriosität

und die finanzielle Basis der Gesuchsteller zu prüfen, damit das Glücksspiel nicht zur Geld-

wäscherei und anderen kriminellen Aktivitäten missbraucht wird.

Die Nachteile des gewählten Verfahrens entsprechen den erwähnten Schwächen des Beauty-Contest

(vgl. Tabelle 2). Zudem besteht die Gefahr, dass die angestrebte regionale Ausgeglichenheit den

Wettbewerb zwischen den Casinos behindert, da es ausser im Mittelland kaum zu Überschneidun-

gen der Einzugsbereiche kommt (vgl. Abschnitt 1.3).

Eine Auktion der Konzessionen zum Betrieb eines Casinos kann ebenfalls nicht in „reiner“ Form

durchgeführt werden (vgl. Abschnitt 2.2). Ein sinnvolles Auktionsverfahren zur Vergabe von Casi-

no-Konzessionen entspricht bis zu einem gewissen Punkt einem Beauty-Contest. So wird die Fest-

legung der Anzahl der Casinos bzw. der Konzessionen nicht dem Markt überlassen. Der Frei-

heitsgrad wird also eingeschränkt, indem auf administrativem Weg eine Höchstzahl aufgrund so-

zialer und wirtschaftlicher Indikatoren berechnet wird. Ebenso wird – allerdings im Unterschied

zum durchgeführten Verfahren in der Schweiz – die Wahl der Standorte als zweite Entscheidungs-

variable durch die administrative Vorgabe eingeschränkt.56 Regionalpolitische Überlegungen soll-

ten bei der Festlegung der Standorte eine untergeordnete Rolle spielen, da es effizientere Mittel zur

Förderung wirtschaftlich schwacher Gebiete gibt als den Betrieb eines Casinos. Die Wahl der Be-

treiber als dritte Variable enthält in einem Auktionsverfahren ebenfalls entscheidende Elemente

eines Beauty-Contest, indem die Einhaltung von vorher definierten Mindestanforderungen geprüft

wird:57 Um eine Mindestqualität der Casinos zu sichern werden die Gesuchsteller in einem admini-

strativen Verfahren auf die Tauglichkeit des Sozialkonzeptes sowie auf die Einhaltung der juristi-

schen Mindestanforderungen hin überprüft. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung einer

                                                  
55 Vgl. EJPD (1999), S. 3.
56 Theoretisch denkbar wäre auch, dass Gebietskörperschaften in einer Auktion Standortkonzessionen ersteigern. Bei rationalem Verhalten würde eine Ge-

bietskörperschaft höchstens so viel bieten, wie die erwarteten abdiskontierten Steuererträge aus dem Betrieb des Casinos betragen. Dieses Verfahren würde

aber grosse Agglomerationskerne bevorzugen, da dort das Einzugsgebiet eines Casinos sehr gross ist und ein höherer steuerbarer Ertrag erwartet werden

kann. Ebenso können sich rechtliche Bedenken ergeben, wenn zwischen lokalen Politikern und Casinobetreibern Absprachen getroffen werden.
57 Wegen dieser Vorselektion der Bieter, die für die Auktion zugelassen sind, wird dieses Verfahren hier zweistufige Auktion genannt.
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seriösen Geschäftsführung und ein genügender Eigenmittelnachweis. Erst ab hier unterscheiden

sich Auktion und Beauty-Contest bzw. das in der Schweiz durchgeführte Verfahren. Im letzteren

werden die Qualitätsansprüche so gesetzt, dass nur die besten bzw. die am besten bewerteten Gesu-

che die zeitlich befristeten Casino-Konzessionen erhalten. Bei der zweistufigen Auktion hingegen

erhalten von den Gesuchstellern, welche die Mindestanforderungen erfüllen, die Meistbietenden

den Zuschlag. Natürlich birgt die zweistufige Auktion auch einige Probleme, die im Folgenden dis-

kutiert werden.

♦ Es ist möglich, dass die Zahl der Bieter, welche die Mindestanforderungen erfüllen, kleiner ist als

die Zahl der zu vergebenden Konzessionen, d.h. dass zu wenig Betreibergesellschaften für eine

Konzession an einem bestimmten Standort mitbieten. In diesem Fall können die Konzessionen

für diesen Standort ohne Auktionsverfahren verteilt werden. Da es in der Schweiz mehrere Ge-

suchsteller gibt, die nicht nur an einem Standort interessiert sind, muss die Zahl der Bieter sogar

deutlich höher sein als die Zahl der Konzessionen. Falls dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, bringt

eine Auktion nicht die gewünschten Resultate, weil die Gefahr einer Absprache zwischen den

verschiedenen Bietern erheblich ist. Diesem Problem kann begegnet werden, indem explizit auch

ausländische Bieter eingeladen werden. Bei deren Prüfung im Beauty-Contest müsste man ähn-

lich wie im Bankenwesen mit den Aufsichtsbehörden des jeweiligen Landes zusammenarbeiten.

♦  Die Gefahr besteht, dass die siegreichen Gesuchsteller der Auktion für ihre Konzessionen einen

zu hohen Preis bezahlt haben (winner’s curse). Dies kann einerseits zur Folge haben, dass ver-

sucht wird, beim Betrieb des Casinos Kosten einzusparen, z.B. indem Abstriche am Sozialkon-

zept gemacht werden. Andererseits würde ein zu hoher Preis für eine Konzession auch auf die

Rentabilität des Casinos drücken, wodurch es für kriminelle Handlungen anf äl li ger  wer den könn-

t e.  Diesen Gefahr en kann durch eine str ikte und andauernde Kontrolle der Einhaltung der gesetzli-

chen Vorschriften begegnet werden.

♦  Die zweistufige Auktion führt zu verminderten fiskal- und strukturpolitisch motivierten Gestal-

tungsmöglichkeiten. Dies kann aus politischen Gründen ein Nachteil sein, doch aus volkswirt-

schaftlicher Sicht führt die grössere Marktnähe des Vergabemechanismus zu mehr Effizienz.
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Abbildung 2: Vergleich zwischen dem durchgeführten Verfahren und der zweistufigen Auktion

Aus Abbildung 2 geht hervor, dass die zweistufige Auktion nur hinsichtlich der Wahl der Betreiber

der vollkommenen Marktlösung näher steht als das durchgeführte Verfahren in der Schweiz. Dies

ist darauf zurückzuführen, dass die Betreibergesellschaft nach einem Beauty-Contest, der die Min-

destanforderungen gewährleistet, über eine Auktion ermittelt wird. Bezüglich der Wahl des Stand-

orts bietet hingegen das durchgeführte Verfahren mehr Freiheit. Insgesamt besitzt die zweistufige

Auktion keinen höheren Freiheitsgrad und kommt der vollkommenen Marktlösung nicht näher als

das durchgeführte Verfahren in der Schweiz.

2.5 Fazit zu den Vergabeverfahren von Konzessionen

Die Vergabeverfahren Beauty-Contest und Auktion bilden unterschiedliche Möglichkeiten, das

Problem der Informationsasymmetrie zu lösen. Die beiden Verfahren werden jedoch kaum in reiner

Form angewendet. Eine sinnvolle zweistufige Auktion, die eine mögliche Alternative zum in der

Schweiz durchgeführten Verfahren ist, enthält denn auch viele Elemente dieses Verfahrens. Insge-

samt sind die Freiheitsgrade beider Verfahren in etwa gleich.
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Die zweistufige Auktion ist – unter der Voraussetzung, dass die Zahl der Bieter (deutlich) grösser

ist als die Zahl der zu vergebenden Konzessionen – dann einem Beauty-Contest überlegen, falls

♦ die Informationsasymmetrie zwischen Gesuchsteller und politischer Entscheidungsinstanz erheb-

lich ist und nicht mit vertretbarem Aufwand reduziert werden kann.

♦ das winner’s-curse-Problem nur eine untergeordnete Rolle spielt.

♦  die Prüfung der Mindestvorgaben ausreicht, um die im Spielbankengesetz definierten Zwecke

(Sicherheit und Transparenz des Spielbetriebs; Rentabilität, um der Geldwäscherei vorzubeugen;

Konzept gegen die sozial schädlichen Auswirkungen; volkswirtschaftlicher Nutzen) zu erreichen.

♦ die zweistufige Auktion insgesamt billiger ist als das durchgeführte Verfahren. Dies bedingt u.a.,

dass die Prüfung der Mindestvorgaben weniger Zeit und Kosten in Anspruch nimmt als die Prü-

fung gemäss dem durchgeführten Verfahren.

♦ eine erhebliche Gefahr der Beeinflussung der politischen Entscheidungsinstanz besteht.

♦ politische, finanz- und regionalwirtschaftliche Aspekte eine untergeordnete Rolle spielen.
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